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Erste Staatsprüfung

Hessische Lehrkräfteakademie 

▪ Hessische Lehrkräfteakademie – Prüfungsstelle Darmstadt –

Zuständigkeiten

▪ Betriebspraktikum

▪ Wissenschaftliche Hausarbeit

▪ Termine und Fristen

▪ Zulassungsunterlagen

▪ Prüferinnen und Prüfer

▪ Ihre Fragen
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Zuständigkeiten

Hessische Lehrkräfteakademie 

Studium/Studienleistungen Erste Staatsprüfung

Für die Erste Staatsprüfung müssen Sie 

nicht mehr immatrikuliert sein!

ABER

Es ist sinnvoll, im Prüfungssemester immatrikuliert zu 

sein, um Zugriff auf alle Informationen zu haben
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Für persönliche Beratung vor 

Ort in der Prüfungsstelle 

vereinbaren Sie bitte einen 

Beratungstermin!
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Voraussetzung: Betriebspraktikum

◼ Einblicke in ein Berufsfeld außerhalb des pädagogischen Bereiches

→ gemäß KMK: Berufsorientierung ist fachunabhängige 

Querschnittaufgabe aller Lehrkräfte

◼ mind. 8 Wochen bei branchenüblicher Wochenarbeitszeit (ca. 320 h)

◼ vor der Meldung zur Ersten Staatsprüfung

◼ Dokumentation und Reflexion des Praktikums in einem Portfolio

Hessische Lehrkräfteakademie 
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Unterlagen

◼ Studienportfolio

◼ Nachweis der 

Praktikumsstelle

◼ Bescheinigung 

Betriebspraktikum 

◼ Adressierter und 

frankierter 

Rückumschlag
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Wissenschaftliche Hausarbeit

◼ Voraussetzung: Studienleistungen im Umfang von 90 CPs

◼ Bearbeitungszeit: 12 Wochen (tagesgenaue Fristsetzung durch die 

Prüfungsstelle)

◼ Thema (wortgetreu, keinerlei Veränderungen in der Themenstellung 

vornehmen)

◼ WICHTIG: Verlängerung (bis 4 Wochen) nur bei rechtzeitiger 

Antragstellung und mit amtsärztlichem Attest möglich: Melden Sie 

sich bei Schwierigkeiten unmittelbar bei uns. Nichteinhalten der Frist 

führt zu Nichtbestehen.
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Wissenschaftliche Hausarbeit: Unterlagen
• Antrag auf Zulassung zur wissenschaftlichen 

Hausarbeit

• TUCaN - Ausdruck mit Nachweis von 90 CP 

• Eine Kopie des aktuellen Studiennachweises 

(Studiendatenblatt: das, worauf der 

Studienausweis klebt)

• Eine Kopie der Abstammungs- / 

Geburtsurkunde

• Eine beglaubigte Kopie des 

Abiturzeugnisses

• Den Themenvorschlag des Gutachters / der 

Gutachterin für die wissenschaftliche 

Hausarbeit in einem vom Gutachter / von der 

Gutachterin verschlossenen Umschlag; 

alternativ:  Übermittlung digital an die 

Prüfungsstelle
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Zeitplanung

Hessische Lehrkräfteakademie 

Klausuren und mündliche Prüfungen im Frühjahr:

Klausuren und mündliche Prüfungen im Herbst:

WHA: mindestens 6 Monate einplanen
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Die Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt an Gymnasien

Wissenschaftliche Hausarbeit

Prüfungen in den Fächern

1 Klausur (4 Std.)

in einem der beiden Fächer*

1 mündl. Prüfung (1 Std.)

in dem anderen Fach

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

Bildungswissenschaften
(Erziehungswissenschaften, päd. Psychologie, Politikwissenschaft, Soziologie)

Zwei der vier Fächer müssen in der Prüfung abgebildet werden

1 Klausur (4 Std.) 1 mündl. Prüfung (30 min.)
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Erste Staatsprüfung - Termine

• Veröffentlichung:  werden ca. 6 Monate vor den Prüfungen 

auf der Seite der hessischen Lehrkräfteakademie 

bekanntgegeben (September für Prüfungen im Frühjahr, März 

für Prüfungen im Herbst)

• Nachreichfrist nur für nicht eingetragene 

Studienleistungen!

• Betriebspraktikum eigene Frist!

• Klausurtermine: Veröffentlichung ca. 2 Monate vorher 

• Mündliche Prüfungen: Bekanntgabe per Brief bis 

spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungsphase
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Zulassungsvoraussetzungen

◼ Bestandene Wissenschaftliche Hausarbeit

◼ Bescheinigung über ein ordnungsgemäß abgeschl. Studium 

(Leistungsübersicht)

◼ Betriebspraktikum (Bitte die Unterlagen rechtzeitig vor der Meldung 

einreichen)

◼ Ggf. Nachweis „Deutsch als Unterrichtssprache“ (wenn 

Hochschulzugangsberechtigung außerhalb Deutschlands erworben 

wurde)

◼ Formulare + weitere Nachweise (Stammdatenblätter etc.; siehe 

Meldeunterlagen)

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 
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Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

Meldeunterlagen

▪ Zur Ausgabe der Meldeunterlagen E-Mail an 

Poststelle.pst.la.da@kultur.hessen.de mit eigenen Angaben 

(Name, Adresse, Telefonnummer) und der Fächer 

▪ Die Meldeunterlagen werden dann per E-Mail ausgehändigt

▪ Meldebögen für Prüfungen ausfüllen

▪ Tabellarische Aufstellung der eingehenden Noten (in Punkten!)

▪ Datenerfassung muss mit den Meldebögen abgegeben werden 

(restliche Unterlagen haben eine andere Frist)

mailto:Poststelle.pst.la.da@kultur.hessen.de
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Meldeunterlagen

▪ Kopie der Geburtsurkunde (falls noch nicht abgegeben)

▪ Foto

▪ Beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses/ der 

Hochschulzugangsberechtigung 

▪ Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsprüfung

▪ Erfassung hochschulstatistischer Werte und Daten

▪ Bestätigte Leistungsübersicht → ZfL

▪ Tabellarische Aufstellung der eingehenden Modulnoten

▪ Kopie des aktuellen Studiendatenblattes 

▪ Nachweis über das Betriebspraktikum (falls noch nicht abgegeben)

▪ Ausgefüllte Unterlagen innerhalb der Frist per E-Mail oder Post

wieder zurücksenden 

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 
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Prüferinnen und Prüfer finden

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

◼ Bildungswissenschaften

• Je einen Prüfer/ eine Prüferin für 

die mündliche und schriftliche 

Prüfung

◼ Fachwissenschaften

• Mündlich: je nach Fachbereich 

einen Prüfer/eine Prüferin für den 

fachwissenschaftlichen Teil + einen 

Prüfer/ eine Prüferin der 

Fachdidaktik 

• Schriftlich: Prüfende suchen, 

soweit keine Zentralklausur gestellt 

wird. → auf den Meldeunterlagen 

vermerkt
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„Ich finde keine Prüferin/keinen Prüfer!“

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

◼ Sie haben einen Anspruch, geprüft zu werden!

◼ Sie haben eine Mitwirkungspflicht!

→ Fangen Sie frühzeitig an zu suchen!

→ Wenden Sie sich an uns, wenn Sie bis zur 

Abgabefrist keine Prüferin/keinen Prüfer finden

→ Zentrales Anmeldeverfahren für die 

Bildungswissenschaften beachten!
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Zentrales Anmeldeverfahren für die 

Bildungswissenschaften

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

◼ Liste der Prüfenden auf der Seite des ZfL aufrufen

◼ Informieren Sie sich über die von den Prüfenden in Forschung und 

Lehre vertretenen Themen

◼ Weitergehende Informationen zum zentralen Anmeldeverfahren 

erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des Meldezeitraums über die 

Homepage des ZfL sowie des Instituts für Pädagogik

◼ Kontaktieren Sie nach Zuordnung rechtzeitig die Prüferinnen (auch 

bei Verschiebungen bzw. Rücktritt von der Prüfung)
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Zusammensetzung der Gesamtnote

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

Studienleistungen (60 %)

WHA (10 %)

Bildungswissenschaften (10%)

Prüfung Unterrichtsfach 1 (10%)

Prüfung Unterrichtsfach 2 (10 %)
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… wenden Sie sich gerne jederzeit an uns

◼ Per E-Mail: Poststelle.pst.la.da@kultus.hessen.de

◼ Frau Braun: Tel.: 06151 / 3682563

◼ Frau Göhring: Tel.: 06151 / 3682560

◼ Heike Wirthwein: heike.wirthwein@kultus.hessen.de

Tel.: 06151 / 3682562 oder 01715564054

Hessische Lehrkräfteakademie 

Bei Fragen und Unsicherheiten…

mailto:Poststelle.pst.la.da@kultus.hessen.de
mailto:heike.wirthwein@kultus.hessen.de
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◼ Planen Sie mindestens 6 Monate für die WHA vor der 

Meldung zur Prüfung ein

◼ Alle von uns gesetzten Fristen müssen eingehalten

werden. 

◼ Wenn Sie erkennen, dass Sie eine Frist nicht einhalten 

können, melden Sie sich bei uns vor Fristablauf. Wir 

beraten Sie zum weiteren Vorgehen.

Hessische Lehrkräfteakademie 

Take home messages
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Exkurs 2: Vorbereitungsdienst –

Einstellungs- und Bewerbungstermine

Hessische Lehrkräfteakademie Hessische Lehrkräfteakademie 

◼ Maßgebend für die Wahrung der Frist ist der Eingang der 

vollständigen schriftlichen Bewerbung (Ausschlussfrist)

◼ Nachrückverfahren = nach Abschluss des Hauptverfahrens sind 

noch besetzbare Ausbildungsplätze vorhanden 

◼ Bei Fragen: Hessische Lehrkräfteakademie →

Vorbereitungsdienst

Einstellungstermin Bewerbungsschluss

Hauptverfahren

Bewerbungsschluss

Nachrückverfahren

Mai 01.01. 15.03.

November 01.07. 15.09.


